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Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch 
(IRRBB)
Was Banken wissen müssen

Das Thema Management von Zinsän
derungsrisiken (ZÄR) im Bankbuch hat 
in den letzten Jahren insbesondere 
durch das Niedrigzinsumfeld, steigen
de regulatorische Herausforderungen 
sowie durch den starken Fokus der 
Aufsicht branchenweit einen immer 
höheren Stellenwert erhalten. Dieser 
Artikel liefert einen kurzen Überblick 
über relevante regulatorische Weiter
entwicklungen im Themenfeld Zins
änderungsrisiko sowie deren Bedeu
tung für Banken.

Das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch 
(englisch Interest Rate Risk in the Ban

king Book – IRRBB) bezeichnet das 
 Risiko, dass sich

� der Barwert des Bankbuchs (EVE) 
und/oder

� das periodische Zinsergebnis (NII) 
und/oder 

� das bilanzielle Ergebnis1) (Earnings)

aufgrund von Zinsänderungen verrin
gert. Die Elemente des ZÄRManage
ments umfassen dabei den gesamten 
Risikomanagementprozess von Daten
grundlagen und Berechnungsregeln 

über Controlling, Reporting und Steu
erungsprozesse bis hin zum ent
sprechenden GovernanceFramework. 
Zu betrachten ist dabei grundsätzlich 
sowohl die Einzelinstitutsebene als 
auch die Gruppenebene.

Regulatorische Anforderungen 

Die regulatorischen Anforderungen an 
das Management und an das Re
porting von Zinsänderungsrisiken im 
Bankbuch entwickeln sich aktuell we
sentlich weiter. Ein entscheidender 
Treiber dieser Weiterentwicklung sind 
die Arbeiten des Basel Committee of 
Banking Supervision (BCBS) zum The
ma. Das BCBS hat im Jahr 2016 mit 
dem Standard „Interest rate risk in the 
banking book“ (BCBS 368) ein zwölf 
Jahre altes BCBSPapier zum Thema 
ersetzt. Angesichts stark divergieren
der Ansätze beim Management von 
Zinsrisiken bei Banken verfolgten die 
Autoren das Ziel, hohe Mindest
standards für das bankinterne Risiko
management zu setzen und mehr 
 Vergleichbarkeit durch stärker standar
disierte Meldungen an Aufsicht und 
Öffentlichkeit zu erreichen.

Wesentliche Teile der BCBSEmpfeh
lungen wurden auf europäischer Ebe
ne durch die „Guidelines on the ma
nagement of interest rate risk arising 
from nontrading book activities“ der 
Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 
(EBAGL 2018/02) umgesetzt. Durch 
Rundschreiben der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
wurden diese in Deutschland konsis
tent übernommen. Zu nennen sind das 
Rundschreiben 06/2019 zu den Anfor
derungen an Zinsänderungsrisiken im 
Anlagebuch (bekannt als „BaFinZins
schock“ oder „Standardschock“) so
wie das Rundschreiben 09/2017 zu 

Das Niedrigzinsumfeld, verschärfte Regularien und stetige Überwachung 
durch die Bankenaufsicht wirken sich auch auf Zinsänderungsrisiken im Anla-
gebuch aus. Der Beitrag liefert Hintergrundinformationen zum Thema, zeigt 
die aktuellen Veränderungen auf und vertieft die beiden Hauptaspekte: die 
 Anforderungen aus dem BaFin-Rundschreiben 06/2019 zu aufsichtlichen Zins-
schocks sowie weitere Regularien der EBA-Leitlinien 2018/02. Die Erläuterun-
gen werden durch ein Anwendungsbeispiel ergänzt.  (Red.)
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Mindestanforderungen an das Risiko
management (MaRisk 5. Novelle). 

Weitere Teile des BCBSPapiers wer
den noch durch die Regulierungen 
CRR 2, CRD 5 sowie weitere EBAGL 
und Technical Standards umgesetzt 
werden. Zusätzlich zu der Erfüllung der 
Anforderungen der Aufsicht an das 
bankinterne Risikomanagement müs
sen Banken in der Lage sein, die aktu
ellen, von der Aufsicht angeforderten 
Meldungen abgeben zu können. Dies 
betrifft insbesondere die BaFinZins
schocks und die ShortTermExercise
Lieferungen der Europäischen Zentral
bank (EZB STE) zum ZÄR.

Im Folgenden werden die Anforderun
gen aus dem BaFinRundschreiben 
06/2019 zu aufsichtlichen Zinsschocks 
sowie aus neuen EBAGL 2018/02 nä
her betrachtet, da diese Anforderun
gen ab sofort von deutschen Kreditins
tituten einzuhalten sind. 

Aufsichtsrechtliche  
Zinsschocks

Dieser Abschnitt beschreibt die An
forderungen zu aufsichtlichen Zins
schocks. 

� Hintergrundinformationen: Kredit
institute müssen zu fest vorgegebenen 
Zinsszenarien Bankbuchbarwerte be
rechnen und an die Aufsicht melden. 
Bei relativ hohen barwertigen Ände
rungen im Vergleich zu Eigenkapital
größen müssen Institute mit einer ver
stärkten Beobachtung durch die 
Aufsicht rechnen. 

Das aktuelle Rundschreiben 06/2019 
hat die BaFin am 12. August 2019 ver
öffentlicht. Das Regelwerk spezifiziert 
die quartalsweise Meldung von Kenn
zahlen zum ZÄR an die BaFin und die 
Deutsche Bundesbank. Im Zentrum 
stehen dabei die barwertigen Effekte, 
die sich für die Institute bezüglich der 
Anwendung einer von der nationalen 
Aufsichtsbehörde vorzugebenden 
plötzlichen und unerwarteten Zinsän
derung ergeben. Das Schreiben stellt 
klar, wie die Anforderungen zu regula
torischen Standardzinsschocks aus 

den bereits 2018 veröffentlichten und 
ab 30. Juni 2019 gültigen Leitlinien 
zum Zinsrisiko im Bankbuch der EBA 
(EBAGL 2018/02) in Deutschland an
zuwenden sind. 

Inhaltlich folgt aus einer Beachtung der 
Anforderungen aus dem aktuellen 
 BaFinRundschreiben eine Erfüllung 
der Anforderungen der EBALeitlinien 
zu aufsichtlichen Zinsschocks. Gleich
zeitig stellen die EBAGL 2018/02 auch 
die Basis für die Berechnung der auf
sichtlichen Zinsschocks nach der EZB 
STE für EZBbeaufsichtigte Institute 
dar. Die BaFinAnforderungen zu auf
sichtlichen Zinsschocks erweisen bei 
gleicher Berechnungsmethodik auch 
im Wesentlichen eine Konsistenz mit 
den EZB STEVorgaben.

� Wichtige Neuerungen: Das neue 
BaFinRundschreiben 06/2019 löste 
das bis zum 30. September 2019 gülti
gen BaFinRundschreiben 09/2018 ab. 

Gegenüber dem BaFinRundschrei
ben 09/2018 sind als wichtige Neue
rungen insbesondere sechs zusätz
liche Zinsszenarien zu nennen. 
Außerdem wurden einige Vorgaben 
zu der Berechnung der Barwertver
luste konkretisiert. Aufsichtliche Mel
dungen unter Verwendung der neu 
eingeführten Zinsschocks und Be
rechnungsvorgaben haben ab dem 
Stichtag 31. Dezember 2019 zu erfol
gen, sechs Monate nach Inkrafttreten 
der EBAGL 2018/02. 

Die BaFinAnforderungen gelten für 
alle Kreditinstitute in Deutschland. Die
se müssen die Barwertänderungen 
durch plötzliche vorgegebene Zins
änderungen sowohl auf Einzelinstituts 
als auch auf Gruppenebene an die 
 BaFin und Deutsche Bundesbank mel
den. Sofern von einem Gruppen/Pa
rentWaiver nach § 2 Absatz 5 Kredit
wesengesetz Gebrauch gemacht wird, 
sind die Anforderungen nur auf Grup
penebene zu beachten.

Für ihre aufsichtliche Meldung müssen 
inländische Kreditinstitute den Barwert 
des Bankbuchs sowie die entspre
chenden Barwertänderungen nach 
zwei Standardtests (plus/minus 200 
Basispunkte Parallelverschiebung der 
Zinskurve, die für alle Währungen 
gleich anzuwenden sind) sowie sechs 
zusätzliche Frühwarnindikatoren aus
rechnen. Die Frühwarnindikatorszena
rien sind währungsspezifisch definiert 
und um fassen neben Parallelverschie
bungen auch Drehungen der Zinskur
ve, Versteilerungen und Verflachungen 
sowie An und Absteigen der kurzfris
tigen Zinsen, während die langfristigen 
Zinsen stabil bleiben. Bei allen acht 
Szenarien sind die Marktzinsen durch 
einen laufzeitabhängigen Floor zwi
schen minus ein Prozent und null Pro
zent nach unten begrenzt. 

Bei der Ermittlung der Auswirkungen 
einer plötzlichen und unerwarteten 
Zinsänderung sind alle für diese Ermitt
lung wesentlichen, mit einem Zinsän
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Abbildung 1: Komplexität des ZÄR – Schematische Darstellung  
relevanter ZÄR-Aspekte

Quelle: KPMG
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derungsrisiko behafteten Geschäfte 
des Anlagebuchs einzubeziehen. Dies 
umfasst die zinssensitiven bilanziellen 
und außerbilanziellen Positionen. Im 
Falle eines Nichthandelsbuchinstituts 
sind sämtliche mit einem Zinsände
rungsrisiko behafteten Geschäfte des 
Instituts zu berücksichtigen. 

� Spezielle Anforderungen: Des 
Weiteren gelten für viele Positions
arten spezifische Anforderungen. Ers
tens: Eigenkapitalbestandteile, die 
dem Institut zeitlich unbegrenzt zur 
Verfügung stehen, dürfen nicht in die 
barwertige Ermittlung der Zinsände
rungsrisiken einbezogen werden. 
Zweitens: Alle wesentlichen in Bank
produkten enthaltenen automatischen 
und verhaltensabhängigen Optionen 
sind zu berücksichtigen. Darunter sind 
sowohl marktzinsabhängige als auch 
marktzinsunabhängige Optionalitäten 
zu verstehen. Drittens: Pensionsver
pflichtungen dürfen in den Zinsschocks 
nicht berücksichtigt werden, sofern 
diese im internen Risikomanagement 
durch eine andere Risikometrik abgebil
det sind. Viertens: Notleidende Forde
rungen (NPE) müssen als allgemeine 
zinssensitive Instrumente modelliert 
und berücksichtigt werden. Allerdings 
nur, sofern die NPEQuote – das heißt 
die notleidenden Forderungen (not
leidende Schuldverschreibungen, Dar
lehen und Vorauszahlungen) relativ zu 
der Summe aller Forderungen – des 
 Finanzinstituts (auf Einzelebene) über 
zwei Prozent liegt. Die Modellierung 

soll die Höhe der erwarteten Cash
flows und ihr zeitliches Auftreten 
 widerspiegeln. Fünftens: Für den mo
dellierten durchschnittlichen Zinsan
passungstermin von Verbindlichkeiten 
ohne feste Zinsbindung, das heißt ins
besondere Einlagen, gilt eine Ober
grenze von fünf Jahren, welche für jede 
Währung individuell einzuhalten ist. Die 
Durchschnittsbildung erfolgt volumen
gewichtet über alle Verbindlichkeiten 
mit unbestimmter vertraglicher Zins
bindung. Einlagen von Finanzinstituten 
dürfen nicht modelliert werden und 
sind als täglich fällig einzustufen. 

Finanzinstitute dürfen die Margen aus 
den Zahlungsströmen herausrechnen, 
sofern dies der internen Steuerung für 
alle Positionen entspricht und die Mar
genermittlung transparent und nach
vollziehbar ist. Der gewählte Ansatz hat 
aber konsistent für alle Geschäftsein
heiten sowie alle bilanziellen und au
ßerbilanziellen Positionen zu erfolgen. 

Zur Diskontierung ist je Währung eine 
risikofreie Zinskurve zu verwenden. 
Die risikolose Zinskurve darf keine ins
trumenten oder entitätspezifischen 
Spreads enthalten. In jedem Szenario 
können pro Währung positive Effekte 
(nur) bis zu 50 Prozent berücksichtigt 
werden. Fremdwährungen können aus 
der Berechnung ausgeschlossen wer
den, wenn deren Anteil fünf Prozent 
am Gesamtvolumen  nicht übersteigt 
und mindestens 90 Prozent des Ge
samtvolumens berücksichtigt werden.

Im Hinblick auf die Auswertung der 
Zinsszenarien werden barwertige Ver
luste bei plus/minus 200 Basispunkten 
Parallelverschiebung der Zinskurve mit 
den gesamten regulatorischen Eigen
mitteln verglichen, wobei die Über
schreitung eines Schwellwerts von 20 
Prozent zu aufsichtlichen Maßnahmen 
führt. Barwertige Verluste bei den sechs 
währungsabhängigen Frühwarnindika
torszenarien werden mit dem regulatori
schen Kernkapital (Tier 1) verglichen. 
Hier führt das Überschreiten einer 
Schwelle von 15 Prozent zu verstärkter 
Beobachtung durch die Aufsicht.

Weitere Regularien  
der EBA-Guidelines

Dieser Abschnitt zeigt die weiteren regu
latorischen Anforderungen aus den 
EBALeitlinien 2018/02 auf. Es handelt 
sich um Anforderungen an das bankin
terne Risikomanagement von Insti tuten.

� Hintergrundinformationen: Auf eu
ropäischer Ebene wurden im Oktober 
2015 zunächst die EBAGL 2015/08 
veröffentlicht. Diese umfassen Anfor
derungen für Banken, deren Einhaltung 
über die europäischen Aufsichten si
chergestellt werden soll. Insbesondere 
fordern die EBAGL mehrere Betrach
tungsweisen des Zinsänderungsrisikos 
im internen Risikomanagement: „Insti
tute sollten die Risiken aus ihren 
IRRBBRisiko positionen steuern und 
mindern, die sowohl ihre Erträge als 
auch ihren  wirtschaftlichen Wert be
treffen.“ Das Papier behandelt neben 
der Berechnung von barwertigen Stan
dardschocks umfangreiche Anforde
rungen an das interne Risikomanage
ment von Zinsänderungsrisiken.

Die EBAGL 2018/02 [2] stellen eine Er
weiterung der GL 2015/08 dar und sind 
gemäß EBA ab Mitte 2019 anzuwen
den. Anforderungen an das Manage
ment von CreditSpreadRisiken im 
Bankbuch werden ebenfalls in den Leit
linien grob thematisiert; es wird jedoch 
in der Zukunft ein separates EBAPapier 
zu  diesem Thema erwartet. Durch die 
EBAGL 2018/02 wird auch ein Steue
rungskreis für die sogenannte Earn ings
Sicht gefordert, der Schwankungen des 

Q2 2017

Anforderungen 
der EBA-GL 02/2018
zu aufsichtlichen 
Zinsschocks

Anforderungen des 
BaFin Rundschreibens 06/2019 
zu aufsichtlichen 
Zinsschocks

Anforderungen der STE EZB 
zu aufsichtlichen 
Zinsschocks für 
EZB-beaufsichtigte 
Institute

Die EBA Vorgaben 
bezüglich aufsichtlichen 
Zinsschocks wurden von 
der BaFin konsistent 
übernommen.

Die EBA Vorgaben stellen 
die Basis für die 
aufsichtlichen Zinsschocks 
nach der EZB STE dar.

Vorgaben grundsätzlich konsistent zueinander

Abbildung 2: Vorgaben an aufsichtsrechtliche Zinsschocks gemäß dem 
 BaFin-Rundschreiben 06/2019 zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch

Quelle: KPMG
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bilanziellen Eigenkapitals und der Ge
winn und Verlustrechnung begrenzen 
soll. Banken müssen somit die Auswir
kungen von Zinsschwankungen in allen 
ihren Bilanz beziehungsweise Gewinn 
und VerlustrechnungPositionen ermit
teln. Die Berücksichtigung, unter ande
rem von Bilanzierungskategorien, 
Auswirkungen auf das Other Compre
hensive Income (OCI) und die Wirkung 
des Hedge Accountings bei Inter
nationalFinancialReportingStandards
(IFRS) Banken sollen zukünftig Eingang 
in das Risikomanagement finden. 

� Wichtige Neuerungen: Insbeson
dere sind in der Festlegung des Risiko
appetits die akzeptablen handelsrecht
lichen Ergebnis beziehungsweise 
Eigenkapitalschwankungen aus Markt
zinsveränderungen festzulegen. Eine 
derartige Definition des Risikoappetits 
ist bisher bei Banken in Deutschland 
noch nicht weit verbreitet. Die Anfor
derungen der EBAGL 2018/02 sollten 
gemäß EBA ab 30. Juni 2019 von allen 
europäischen Aufsichtsbehörden an

gewendet und daher von Banken be
achtet werden. Grundsätzlich hat die 
deutsche Aufsicht im Februar 2018 
 öffentlich gemacht, dass sie generell 
alle EBAGL in ihre Verwaltungspraxis 
übernehmen möchte. In der Praxis 
 zeigen Erfahrungs werte sowohl aus 
EZBVorOrtPrüfungen als auch aus 
44er Prüfungen, dass deutsche Auf
seher die EBAAnforderungen zum 
ZÄR beachten.

Auch für die national beaufsichtigten 
Kreditinstitute sind die EBAGL 
2018/02 relevant. So geben die prinzi
pienorientierten MaRisk im Themen
feld Zinsänderungsrisiko relativ wenig 
detaillierte Anforderungen vor. Detail
lierte konkrete Forderungen an das 
 interne Zinsänderungsrisikomanage
ment finden sich hingegen in den EBA
GL 2018/02. In der Prüfungspraxis ist 
bei 44erPrüfungen im Themenfeld 
Zinsänderungsrisiko zu beobachten, 
dass in den 44erBerichten zwar stets 
auf die MaRisk referenziert wird, sich 
konkrete Findings aber meist aus den 

konkreteren Anforderungen der EBA
GL ableiten lassen.

Die EBAGL 2018/02 geben im We
sentlichen zwei Arten von ZÄRAnfor
derungen vor – die bereits erläuterten 
Anforderungen zu aufsichtsrechtlichen 
Standardzinsschocks sowie die spezi
ellen Anforderungen an das interne 
Management von ZÄR.

� Spezielle Anforderungen: Die An
sprüche an das interne Management 
von ZÄR sind umfangreich. Sie umfas
sen den gesamten Risikomanage
mentprozess von Risikodefinition, Da
tengrundlagen und Berechnungsregeln, 
über Validierungs, Controlling, Re
porting und Steuerungsprozesse bis 
hin zum entsprechenden Governance
Rahmen und der Integration in über
greifende Prozesse der Bank wie dem 
Internal Capital Adequacy Assessment 
Process. Gemäß den Anforderungen 
der EBAGuidelines müssen alle aus 
der Veränderung von Zinssätzen resul
tierenden Risiken identifiziert, bewer
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tet und kontrolliert werden. Dabei sind 
sowohl barwertige als auch periodi
sche Perspektiven zu berücksichtigen, 
welche aus einem breiten und ange
messenen Spektrum von Zinsschock 
und Zinsstressszenarien abgeleitet 
werden. Beide Sichtweisen sind in das 
interne Risikomanagement und Re
portingsystem zu integrieren, inklusive 
Limitierung und Validierung. Analog 
sollte der Risikoappetit der Bank für 
ZÄR sowohl in Bezug auf barwertige 
als auch in Bezug auf ertragsorientierte 
Maße ausgedrückt werden. Banken 
sollten entsprechende Limite imple
mentieren, welche die Exposition ge
genüber ZÄR im Rahmen des definier
ten Risikoappetits halten.

Die EBAGL fordern explizit von den 
Banken, über ein angemessenes 
Framework zur Steuerung von ZÄR zu 
verfügen, welches regelmäßig von 
 unabhängiger Stelle überprüft und in 
 Bezug auf seine Effektivität evaluiert 
wird. Die Kapitalallokation für ZÄR 
muss separat als Teil des Internal Capi
tal Adequacy Assessment Process 
vom Vorstand genehmigt werden und 
im Einklang mit dem Risikoappetit der 
Bank in Bezug auf ZÄR stehen. 

Die Modelle, die zur Messung des ZÄR 
verwendet werden, sollten umfassend 
sein und Steuerungsprozessen zum 
Management von Modellrisiken unter
liegen, einschließlich einer Validie

rungsfunktion, die unabhängig von der 
Entwicklung ist. Die wesentlichen Ver
haltens und Modellannahmen bei der 
Messung des ZÄR sollten vollständig 
verstanden werden, konzeptionell fun
diert und dokumentiert sein. Diese 
 Annahmen sollten gründlich getestet 
werden und im Einklang mit der Ge
schäftsstrategie der Bank stehen.

Sofern es sich um ein wesentliches 
 Risiko auf der Aktivseite der Bank han
delt, sind noch die CreditSpreadRisi
ken im Bankbuch zu messen und zu 
überwachen. Die Ergebnisse der kom
pletten Messung des ZÄR (barwertig 
und periodisch sowie auf Unterrisiko
arten) sowie die entsprechenden 
 Sicherungsstrategien sollten dem 
 Vorstand oder seinen Delegierten re
gelmäßig und auf relevanten Aggrega
tionsstufen (aufgeteilt nach Konsolidie
rungsstufen und Währungen) berichtet 
werden. 

Die Systeme und Modelle, welche zur 
Messung des ZÄR benutzt werden, 
sollten auf korrekten Daten basieren 
und angemessen dokumentiert, ge
testet und kontrolliert werden, um  
die Genauigkeit der Berechnungen 
 sicherzustellen. In Summe ergibt 
sich ein konsistentes Bild der Anfor
derungen an die Überwachung und 
Steuerung des ZÄR, welches sich 
auch im  Prüfungskatalog der zuständi
gen Aufsichtsbehörden wiederfindet. 

Die   Anforderungen an Management, 
Messung, Steuerung und Reporting 
des Zinsänderungsrisikos sind ent
sprechend dem Proportionalitätsprin
zip anzuwenden: „Institute sollten bei 
der Umsetzung der Leitlinien ihr beste
hendes und voraussichtliches IRRBB 
proportional zu Umfang, Komplexität 
und Risikogehalt ihrer Positionen im 
An lagebuch […] ermitteln […]“ (EBA
GL 2018/02 Tz. 19).
 
Welche Erleichterungen bei der Er
füllung von Anforderungen aufgrund 
dieses Proportionalitätsprinzips nun für 
eine kleine oder mittelgroße Bank 
 genau folgen, bleibt in der EBAGL 
ähnlich wie in den MaRisk meist relativ 
vage und lässt Interpretationsspiel
raum. Bei einigen Themengebieten je
doch macht die EBA recht explizit klar, 
welche Anforderungen pro Kategorie 
von Banken zu erfüllen sind (siehe zum 
Beispiel EBAGL 2018/02). Dafür nutzt 
die EBA die Kategorisierung von 
 Banken gemäß EBASREP Guidelines 
2014/13.2) Die verschiedenen Katego
rien spiegeln die unterschiedliche Grö
ße, Struktur sowie Art, Umfang und 
Komplexität der Tätigkeiten der Institu
te wider, wobei Kategorie 1 den hoch 
entwickelten und systemisch wichti
gen Finanzinstituten (sogenannte Glo
bal Systemically Important Institutes 
oder Other Systemically Important 
 Institutes) entspricht. Kategorie 4 da
gegen beinhaltet die kleinsten, lokalen, 
nichtkomplexen Institute. Im Zweifel 
ist von der höheren, das heißt der 
 komplexeren, Kategorie auszugehen. 

Ein Anwendungsbeispiel

Die EBAGL 2018/02 fordern explizit 
eine Messung von ZÄR im Rahmen 
des internen Risikomanagements so
wohl aus der barwertigen Perspektive 
als auch aus der periodischen Perspek
tiven. Auch eine Berechnung des ZÄR 
nach dem periodischen Zinsergebnis 
sollte stattfinden, insbesondere im 
Hinblick auf die demnächst in Kraft 
 tretenden Offenlegungspflichten ge
mäß der CRR 2. 

Eine besondere Herausforderung für 
die meisten Banken ist aktuell die Um
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Abbildung 3: Aktuelle Zinsszenarien nach dem BaFin 09/2019 umfassen 
zwei Standardtests sowie sechs Frühwarnindikatorszenarien

Quelle: KPMG
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setzung der EarningsPerspektive und 
deren Integration in eine übergreifende 
integrierte Banksteuerung. Die perio
dische ZÄRMessung soll sich auf das 
gesamte bilanzielle Ergebnis der Bank 
fokussieren und somit neben dem 
 Zinsüberschuss weitere Positionen wie 
„Ergebnis aus Fair Value Bewertung“ 
und „Ergebnis aus Finanzan lagen“, die 
gemäß Rechnungslegung Auswir
kungen auf die Gewinn und Verlust
rechnung oder auf das OCI haben, be
rücksichtigen. Diese sogenannte 
EarningsSicht kann daher als eine er
weiterte NIISicht angesehen werden.

Für eine Abschätzung und Berechnung 
der Zinsänderungsrisiken für das bilan
zielle HGBErgebnis hat es sich in der 
Praxis bewährt, insbesondere folgen
de HGBPositionen zu betrachten: 

� Zinsüberschuss nach HGB

� Barwertänderungen der zum Zeit
wert bilanzierten Positionen (etwa 
für Wertpapiere im Handelsbestand)

� Weitere zinsabhängige Gewinne und 
Verluste (etwa durch Pensionsrück
stellungen)

� (Potenzielle) Drohverlustrückstellun
gen gemäß BFA 3/verlustfreie Be
wertung des Bankbuchs

Für das bilanzielle IFRSErgebnis ste
hen unter Zinsänderungsrisikoaspek

ten hingegen häufig folgende IFRS 
Positionen im Mittelpunkt: 

� Zinsüberschuss nach IFRS

� Barwertänderungen der zum Fair 
 Value bilanzierten Positionen, die da
mit direkten PandLEffekt haben 
(etwa Fair Value through Profit and 
Loss)

� Other Comprehensive Income (etwa 
durch Anleihen, dessen Wertverän
derungen im OCI gebucht werden)

� Weitere zinsabhängige Gewinne und 
Verluste (etwa zinsabhängiges Fee
Einkommen)

� Effekte aus Hedge Accounting (etwa 
Ineffektivitäten bei Portfolio Fair 
 Value Hedge Accounting)

Selbstverständlich können solche Auf
zählungen nur ein erster Anhaltspunkt 
sein. Die tatsächlichen Zinsänderungs
risiken für das bilanzielle Ergebnis 
 hängen von ihrem individuellen Ge
schäftsmodell sowie den Bilanzie
rungsregeln ab. 

In vielen Banken werden auch weitere 
Teile der neuen ZÄRAnforderungen 
bisher noch nicht vollständig erfüllt. 
Großen Instituten fällt es häufig 
schwer, die sehr hohen Anforderun
gen, welche die EBA speziell für große 
Einrichtungen formuliert hat, zu befol

Fußnoten
1) Mit bilanziellem Ergebnis ist nach HGB die Ge
winn und Verlustrechnung gemeint. Nach IFRS 
ist damit Profit or Loss zuzüglich Other Compre
hensive Income (OCI) gemeint. 
2) Vgl. EBAGuidelines 2018/02 Annex 2 i.V.m. 
EBASREP Guidelines 2014/13 Kapitel 2.1.1.  
„Categorisation of institutions”, Nummer 11 für 
die exakten Kriterien zu der Einstufung in die 
 Kategorien 1 bis 4.

gen. Beispielsweise kann kaum ein In
stitut EarningsSimulationen, bei de
nen zukünftige Volumina zinsabhängig 
modelliert sind, in ausreichender Qua
lität durchführen. Für kleine Institute, 
die bisher nur begrenzte Simulations
möglichkeiten in den Ermittlungsver
fahren zur Verfügung haben, stellen 
hingegen auch einfachere periodische 
Simula tionsmöglichkeiten sowie bar
wertige Berechnungen gemäß den 
neuen Anforderungen an den Stan
dardzinsschock Herausforderungen 
dar. 

Aktuelle und künftige  
Entwicklungen

Gleichzeitig entwickeln sich die regu
latorischen Anforderungen an das 
 Management und Reporting von ZÄR 
 weiter. Die EBA hat bereits zusätzliche 
Leitlinien zu Management und Be
handlung von CreditSpreadRisiken im 
Bankbuch angekündigt. Weitere Teile 
des BCBS 368Papiers werden nach 
und nach in europäisches Recht über
führt, insbesondere durch die CRR 2 
und CRD 5 sowie folgende EBAGL 
und Regulatory Technical Standards. 

Die Aufsicht hat das Thema ZÄR offi
ziell hoch priorisiert. Dementspre
chend sind aktuell eine hohe Zahl an 
EZBOnSiteInspektionen und viele 
Anfragen der Joint Supervisory Teams 
zu ZÄR bei großen Banken sowie eine 
erhöhte Anzahl an 44er Prüfungen 
mit Schwerpunkt ZÄR bei weniger 
großen Banken zu beobachten. 
Schließlich ist das  Thema ZÄR auch 
ökonomisch für die Banken wichtig. 
Das anhaltende Niedrigzinsumfeld und 
die daraus entstehenden Margenkom
pressionen zwingen viele Banken, 
neue Ertragsquellen zu erschließen, 
Kosten zu senken und ihre Steuerung 
und Strategie bezüglich Marktrisiken 
zu überdenken. 
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Abbildung 4: ZÄR-Perspektiven für die Risikomessung im Rahmen  
des internen Risikomanagements

Quelle: KPMG
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